
DIE AT'rISOHE S'rEUERVERFASSUNG UND
DAS ArrTISOHE VOLKSVERMÖGEN.

Aus dem Schatze messenischel' Inschriften, der jetzt in
dem VOll Kolbe h.erausge~ebenen ersten Teile dea fünften Bands
der Inscdptiones Gl'aecaezu bequemer Benutzung' bereit ge·
stellt ist, beanspl'Ucbt ganz besonderes Interesse die Ul~kt1nde

D, 1333, die die Abrechnung Uber eine VOll dei' Stadt Messene
um die Wende des zweiten und ersten Ja.hrhunderts v, Cbr.
erhobene dO"<popa 6KnbßoAo~, eine Vermögenssteuer von 8 Obolen
auf die Mine enthält, Sie. verzeichnet die Schätzung (Tl/-laO"ia)
der Vermögenssummen dei' Steuerpflichtigen nach den fünf
Bürgerphylen und den sonstigen Verbänden und GJ'Uppen mit
den vorgenommenen Bedchtigullgen (rrapaTI/-lllO"lm) und Ab­
zügen, nach denen sich ein GesamtvßI'mögell der EinwollDer­
schaft von etwas übet' 1242 Talenten ergibt. Danach winl
das Steuersoll allf 99365118 Denare Dl'aehmen beziffeit, von
denen etwa 84 Prozent bel'eHs bezahlt sind, während die ver·
bliebenen Restbetl'äge wieder nach Phylen und Gruppen auf­
geführt werden, In el'scltöpfender Weise ist die wichtige In­
sehrift samt den mit ihr in engem Zusammenhange stehenden
Besehlüssen der Synedroi und des Demos von Messene zu
Ehren des A1'istokles (I, G, V i n, 1332) von Wilhelm in den
Jahl'esheften des östel'l'eichischen l.ucbäologischen Instituts 1914
erläutert won1en, dem ich i1\ der zeitlichen Ansetzul1g folge.
Auch auf die hohe Bedeutung hat Wilhelm sofort hingewiesen,
die die neue Urkunde fUr die Beurteilung dm' bekannten SteHe
des Polybios II 62 und ihrer Angabe Uber die Höhe des atti­
schen Volksvermögens besitzt. Sie kommt um so mehr zur
rechten Stunde, als gerade das letzte .Jahrzehnt eine Reihe
von Arbeiten über die attische Eisphora und die Symmorien­
ordnung gebracht hat, die die auf beide bezUglichen Fragen

Rhein. Mus. f. Pbllol, N, F, LXXI, 11
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in keiner Weise gefördert llaben, Ihnen geg'enüber habe ich
im wesentlichen die Auffassungen, die ich früher in der für
ein Handbu~h gebotenen Kürze dargelegt habe, nur näher aus­
zuführen und weiter zu begl'ltnden.

Üher eine Schätzung des attischen VolI{svcrmögens im
Jahre 01. 100, 3. 378/7 macbt Polybios aaO. die genaue
Angabe Tlt;; oux urrEp 'Aellvaiwv iaToPllK€. - on KplvavTEt;;
arro Tflt;; dEiut;; rrOl€.la9at Tat;; €.II,; TGV 1tOA€.l1ov daq:Jopal,; ~T1J.lfJ­

aaVTO Tl1V TE xwpav 'T~V 'ATTI1<~V lXrraaav Kat Tal,; oIKiat;;,
ÖJ.l0IWt;; bE Kat T~V A01Tr11V ouaiav' an' oJ.lw;;; aUJ.lrrav TIJ.llll..la
Tflt;; &Elat;; ~vEAmE TWV EEaKlaX1Aiwv blUKoaIOlt;; Kat 1t€.vr11KoVTU
TaMvTOlt;;. Auf 6000 'l'alente beziffert TG Tnt;; xwpat;; TiJ.lllJ.la
Demosthenes in der 24 Jahre später gescbriebenen Symmorien­
rede § 30 und 19, und ebenso PhilocllOl'oS bei Harpoluat. n.
on EEaKlaXIAlOl, unsicher für welchen Zeitpunkt. . Ob man die
letztere Ziffer als runde Zahl oder als ungefähl'en Durch­
schnittsbetrag jener Jahre anselm will, macht wenig aus!.
Doch 8pl'icht für die letztere Auffa.ssung, dass die nach Ari­
stoteles Politil{ V 7 S. 1308b in den griecbischen Staaten ilb­
liehe regelmässige Erneuerung des Sclliitzltngsverfahrens durch
Suidas u. avaaUVTctE1C;; aue.h fiir Athen bezeugt zu werden
sclleillt. Nicht weiter in Frage aber kann die Deutnug kommen,
die Rodbertml und'Wacbslllntb den Worten des Polybios gabcn,
nicllt den Gesamtwert des VolksvermUgens von Attika stellten
die 5750 Talente des aUJ.lrrav TiJ.l11J.lll dar, fÜr den sie viel zu
niedrig erschienen, sondern das Gesnmtcinkommen seiner Ein­
wobncrschaft. Dass dies Verständnis der SteHe mit ihrem
Zusammenhang wie mit ihrem WOI·tlaut nnvereinbar ist und
auch in den Äussenmgen des Demosthenes keine StUtze findet,
habe ich schon vor Jahren in li')eckcisells JalnbUr:hern CXVlI
(18i8) S. 289 ff. gezcigt. Mit ungleich grösserem Gewicllt
Wal' schOll lange Zllvor von der gleichen Voraussetzung aus
von ·Böekh Staatshaushalt }8 S. 578 ff. eine andere Ansic.ht
vom Wesen des Tll..lllI,H1 geltend gemacht worden, die lange Zeit
fast unbestritten geblieben ist und auch nachdem zuerst Beloch
Hermes XX (1885) S. 237 ff. XXlI S. 371 ff. entscbiedenen
Widerspruch erhoben hatte, immer wieder und noch zuletzt
wenigstens in der Hauptsache bei Cavaignl\c Vierteljahrs­
schrift fUr Sozial- und Wirtscbaftsgeschichte IX (191lj S. 1 ff.

. 1 Noch anders, aber unrichtig Böckh Kleine Schriften V S.428.
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und bei Stablin diesem Museum LXVII (1912) S. 391 ff, 63R f,
VC1'tretung gefunden bat. Ni'cbt das gesamte eingescbätzte·
Vermögen der Steuel'pflic11tigen bezeicbne anch hei Demostbenes
und sonst Uberal! das Tll-lIl1la, sondel'1l Dm den znm Zweck der
Besteuenmg eingeschätzten Vennögensteil, der bei gl:össeren
Vermögen höher, bei gel'ingeren niedriger bemessen worden
sei; also das Steuel'kapital, von dem im Bedürfnisfalle bei
Allen der gleiche Prozentsatz eingehoben werden konnte, ohne
dass die Eispbora den Charakter einet· Pl'ogressivsteuel' vel'lor.

Es liegt auf der Hand, dass mit dieser Auffassung dem
Polybios ein grobes Missverständnis ZlH' Last gelegt wird, das
um so auffälliger wäre, als ßl' sich Ruf die Notorietät dei' von
ibm berichteten T~Ltsacbe bezieht. Nicbt minder aber setzt
sie sich, wie ich schon fl'über ausgesprochen habe, mit dem
attischen Sprachgebrauclle in Widersprucb. Jeder Steuer­
pflichtige hat sein Vermögen selbst einzuschätzen, TIIJ.{iGem;
der SchätzuDgsbetrag, mit dem er danach von den blalpaqJEt<;
in das bu1lpaJ.lJ.la der Symmorie oder vor der Reform im Jahr
des Nausinikos von den ~lTllpaqJEll; in die von ihnen geflihrte
Steuerrolle eingetragen wird 1, ist sein TllJ.fJ~la. So besonders
deutlich Lysias XIX 48 blaKOGlwv TlXAaVTWV ETl"ulGlXTO Ta lXlJTOO
o mhmol; (des Kallias)' TO TmJTOU TOIVUV T1J.l11J.llX OUbE buolv
TllAaVTOIV ~crTI, und Isaios VII (aus dem Jahr 354(3) 39 TTpo­
vurrllfi; arrElP<XlpaTo TlIJ.TJlJ.lX IJ.IKp6v, w<; b' Irrmiba TEAWV apXElV
l1Eiou Tel\:; dpxa<;. Ebenso auch unzweifelhaft (trotz Stahl
S. 403 A. 3) PIaton bei seiner intel'essanten Scheidung zwi­
schen Vermögells- und Einkommensteuer in den Gesetzen XII
S. 955 D XPl11.uhwv ElGqJopii<;; rrEpl TtIJ KOlVtIJ TETllJ.l1G6(Xl IJ.EV
EKllcrTOV TnV oucriuv EV€KU rrOAAWV XPEWV Kal TnV lrrET€IOV ElTl'
Kaprriav EV lpaWlaGlV tlrroqJep€lv UlPOVOIJ.Ol<; qJUAETat<;, örrw<;
(IV buo'lv ouGatV TU'lV ElcrqJopulv, orroTEpq. TO bTJllocrlov (IV XPl1crent
ßOUAllTlXl, xpi\Tal KaT' EvmuTllv EKllGTOV ßOUAEUOIJ.EVWV, EaV TE TOU
TlIJ.~Il11TOl; ÖAOU IlEpn luv TE Tfj<;; lEV0IJ.EVllt;; EVtaUTOV ~K&GTOTE

rrpOtJotlou. Nicht anders Aristoteles an zabll'eiebell Stellen der
Politik und in der Scbrift vom Staate der Athaner 4 2• Danach
werden in dem von Aristoteles S1. d. A. 39 a. E. mitgeteilten

1 Attisches Recht S. 118.
II An meiner Att. R. S. 16 begründeten Ansicht, dass das Ka­

pitet' über die drakontische Verfassung ein splttet'er Zusatz des
Arliltoteles selbst ist, muss ich entschieden festllalten.
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Volksbeschluss des Jahres 01. 94, 3. 402/1 als 0\ Tl! TLIlYU..llXTa
1tlXPEXOIlEVOl die bezeichnet deren Vermögen in eine der drei
oberen Vermögensklassen eingeschätzt ist, an deren Mitglied­
scbaft die volle Ausübung aller bürgerlichen Rechte gebunden
war. Nirgends aber bedeutet ,.l/-lTJlla in den attischen und wohl
auch in den sonstigen griechisch~n Urkunden 1 einen biossen
Teilbetrag des eingeschätzten Vermögens. Auch nicht in dem
Pachtvertrag zwischen den Kytheriern und Eukrates über ein
den ersteren zugehöriges Fabrikgnmdstück I. G. II n. 1058
(Sylloge II n. 834), den Fränkel Hermes XVIII (1883) S. 314 ff.
und Anm. zn Böckh Sth. S. 121* f. als Beweis· fUr die Richtig­
keit von Böckhs Auffassung geltend machen zu dürfen meint.
Denn wenn in ihm fUi' den Fall einer Steuerausschreibllng be­
stimmt wird ela<p€pEIV EUKpaTTJV KaTU TO TIIlTJlltt Ka9' Emu
Ilviill;, so kann der Sinn dieser Worte kein anderer sein, als
in dei' analogen Formel eines anderen Pachtvertrags n' 1059
(Syll. n. 534) eav TLll; elaepopu TITVTJTlX1 arro TWV xwpiwv TOU
'tl/-l~llaToll;, und wh'd man Ka9' Emu /-lvlill; richtiger als Ap­
position auffassen, als wie Cavaignac will S. 11 n. 1, TlllTJIlU
auf den Gesamtbesitz des Eukrates, oder woran ich frÜher
dachte, auf das Gesamtvermögeu der Kytherier zn beziehen
haben. Jedenfalls scheitert Fränkels eigelie Erklärung daran,
dass Bie einmal die Wiederholung des Ai'tikels fordern, SOdallll
aber auch nach seiner eigeneu Bel'CclulUng einen Pachtzins
von höchstens 119/ 35 ergehen würde, dm' auch bei Erbpacht,
trotz Guira.ud Pt'opriete fonciere en Gr6ce p. 527, nicht er·
klärlich wäre.

Eine Schwierigkeit macllt allein eine Änsserung von
Demostbenes in der ersten Rede gegen Aphobos § 9, auf die
Böckh vorzugsweise seine Aufstellung gegründet hatte. Sie
kann aber 11U1' im Zusammenhange mit andei'en Stellen seiner
VOl'mundsehaft.sreden gewürdigt werden, über die Böckhs
Gegner und Reine jlingsten Verteidiger weniger richtig als er
selbst geUl'teilt haben. In der el'sten Klagerede beruft sich
Demosthenes für die Richtigkeit seiner Schätzung des ihm von

1 In dem von WilheJm S. 91 angeführten Beschluss von Minoa
I. G. XII 7 n. 237 (SyJ!.2 n. 645), der auf Anlass einer Stiftung die
Wahl von €'ITI/.lllv101 aus den T!~ll~a €XOVTE~ ~t1 O.(l.aaov bpaXflwv llla,
l<oo(wv verordnet, erscheint allerdings die Summe zu niedrig, -wenn
sie auf das Vermögen ginge. Aber es wird dort Überhaupt nicht
das Vermögen, sondern das Einkommen eingeschätzt sein.
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seinem Vater hinterlassenen Vermögens auf das eigene Zeugnis
seiner VormÜnder : § 7 €I.; rap T~V GUJlJ.tOplav örtEp EJlOO GUVE­
TUtanO KaTa Ta.; rtEVT€ Kat elKOGi Jlvä.; rtevTaKocrlal; bpaXJlat;;
€Icr<pep€IV öcrovn€p TIJlOe€Ol;; /) K6vwvo.; Kat 0\ Ta JlE"flGTa K€KTll­
llevOi T1llJ111CXm ElGE<p€POVt, wofÜr el' dann die Zeugnisse ver­
lesen lässt, Und in der zweiten Rede § 4 T1r€Jl6va Jl€ Tflt;;
cru/l/lop{a;;; KaTMTJ1crul;; OI1K Ent lliKpOte;; TllJlJlJaGlV an' En\ TllAl­
KOUTOt<; l.Ü<rT€ KaTa Tal;; n€VT€ KaI elKOGt llvlil;; nEVTaKOGlae;;
€IG<pep€lV, woran nach Verlesung deI' Zeugnisse § 11 die Worte
angeschlossen werden TaUe' OOTOI npö~ rt€VT€Kalb€KaTaAUVTOUe;;
olKoue;; cruVeTllllJGllVTO \lnEp EIJOO. Es hatten also die Vor­
mÜnder das Erbe des Demosthenes in einer Höbe eingeschätzt,
die ihn in die oberste Steuerklasse stente, zu der Timotheos
!lnd die ]'eicllsten BUrger, die Besitzer eines Vermögens von
15 Talenten gehörten, während Demosthenes sein Erbe auf
nieht ganz 14 Talente bel'eolmet. Weiter aber lässt ein Ver·
gleich der beiden Stellen auch daran nicht zweifeln, dass nur
die Mitglieder der obersten Steuerklasse auf je 25 Minen 5 zu
versteuern hatten; denn dass nicht an die Erhebung einer
Steuer von 20% des Vermögens gedacht werden kann, ist

.selbstverständlich. Nur in dem gleichen Sinne kann es also
verstanden. sein, wenn an der ersten Stelle der Redner nach
Verlesung der Zeugnisse fortfährt § 9 bflAOV TOlvuv Kai EK
l'OUTWV EGTI 1'0 1fM90e;; Tfj.; oÖGia~' neVT€KCtib€l<a. raAUnwv rap
rpla 1'1lAavra TllJlllla' TauTllv t]ElouVdG<pepEtV T~V dG<pop6.v,
Nur in diesem Zusammenhange bezeichnet er mit dem Worte
T1IJllIJa nicht das eingeschätzte Vermögen in seiner Gesamtheit,
sondern nur zu dem Teile, mit dem es zur Besteuerung heran­
gezogen wird, oder das Steuel'1mpital, was es nach Böckh
aHein bezeichnen soll; und auf diese eine SteHe wird die Er­
klärung von Harpokration zUI'ückgebn TI/-llllJa TO ~K Tfle;;
OUGla<;; e1G<pepolJ€VOV nap' €KllGTOU, nämlich elt;; T~V GUIlIlOplav,
nicht Tfj nOA€t. Unverständlich aber ist es mir, wie Guiraud
in der Abhandlung I'impot sm' le capitala Athenes in den
Etudes economiqnes snr l'antiquite (1905) p. 99 aus den Stellen
die Folgerung ziehen kann, das Steuerkapital habe in allen

1 Fast genau mit dem g'leicben Wortlaut III f>9, aber obne
den Zusatz K(lTa Ta<; 'lf€VT€ Kai €IKOCH I1Va<;, deren Fehlen einen ganz
anderen Sinu In'geben würde, wodurch Fra.ncotte a, d. u, a. O.
p, 33 sich in der Tat in die ll'rc fUhren liess, Die Worte werdeu
vor 'lt€VT€ I1vll<; ausgefallen sein.
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Klassen ein FÜnftel des eingeschätzten Vermögens betragen,
während sie vielmehr das Gegenteil beweisen. Auch die weitere
Frage, in welchem Verhältrtis das Vermög'cn der niederen
Steuerklassen zur Besteuerung herangezogen worden sei, wird
man nur im Sinne Böckhs dahin beantworten können, dass bei
ihnen in absteigender Abstufung ein geringerer Prozentsatz
des Vermögens als Steuerkapital ang'esetzt wurde; seine Auf­
stellung von. viel' Steuerklassen mit einem SteuerkajJital von
20, 16, 12, 8 vom RU,ndert des Vermög'ens ist nur beispiels­
weise gemacht. Auch seine Vermutung, dass erst bei einem
Besitz von 25 Minen die Verpflichtung zur Steuerleistung be­
gonnen habe, bleibt unsicher, so nahe gelegt' sie auch durch
die Ausdrucksweise an den demostheniscbell Stellen erscheint.
Unter der gleichen Voraussetzung glaubt freilich Cavaignac
S. 11 eine stärkere Heranziehung der dritten der drei von ihm
angenommenen Steuerklassen darum behaupten zu sollen, weil
die beiden oberen schon durch die Verpflichtung zur Leistung
der Leiturgien belastet gewesen seien - im Zusammenhang
mit seiner Meinung, dass die g'anze Ordnung der attischen
Finanzen seit Kleisthenes sich auf den Leiturgien aufgebaut
habe, worüher unten zu reden ist. War aber für alle Steuer­
klassen der abgestufte Teil betrag festgelegt, in dem das Ver­
mögen der in sie Eingeschätzten zu einer Steuerleistung heran­
gezogen werden konnte, so wal' damit ein leichter Überblick
Übel' die Gesamtböhe des Steuerkapitals ermöglicht, von dem
im einzelnen BedUrfnisfalle dic Steucr nach dem gleichen Pro­
zentsatze fÜr alle Klassen cillgehoben werden konnte. Denn
die attische Eisphora ist, wie ihre Bezeichnung'als EKUTOaTl1

oder TI€VTllKOaT~ odcr bwbEKUTll zeig,t, immer eine Quotitäts­
stener, nie eine Verteilungssteuer g'ewesen 1. Den tieferen
Grund fÜr die ganze Einrichtung aber wird man darin zu er­
kenneu baben, dass man den jn die Steuerrolle eingetragenen
Vermögensteil als den Betrag ansah, bis zu dem es dem Staate
gestattet sein sollte, Über das Vermögen seiner Bürger, wenn
auch nicht mit einem Male, zu verfUgen, Wenn Stahl S. 405 f.
gegen meine Auffassung den Einwand erhebt, es sei nicbt an­
zunehmen, dass dann der grösste TeB des Vermögens uno

1 V~l. besonders Demosth, XIV 27. Das Gegenteil durfte
Guiraud Etudes p, 101 nicht daraus folgern, dass der Ertrag der
Eisphora in runden Zahlen, 60 oder 200 oder 300 Talente, an­
geg'eben wird.
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besteuert geblieben sei, weil man dann den besteuerten Teil
um so stärker bätte heranziehen müssen, so träfe ganz deI'
gleiche Einwurf auch seine eigene Aufstellung. Denn auch
nach seiner Meinung, auf deren BegrUndllng bald zurückzu­
kommen ist, ist nicht das ganze eingeschätzte Vermögen, son­
dem nur ein I!'ünftel desselben seit Nausinikos der Besteuerung
zugrunde gelegt, VOll diesem aber wieder wenig'stens bei den
unteren Klassen Dlll' ein verschieden abgestufter Bruchteil als
Steuerkapital angesetzt worden, während nach meiner wie
Böckbs Ansicht die Abstufung g'leicb durch Ansetzung eines
li'ttnftels in dm'· ohersten, geringerm' Bl'Ucbteile in den niederen
Klassen bewiJ'kt wurde. Dl1l'cb seine künstlichere Annahme
ist Stahl zugleich genötigt,. um die eine Äusserung bei De­
mosthenes XXVII 9 zu el'ltläl'en, Tl"Ul/lll Überbaupt in zwei­
fachem Sinne zu versteben, vor Nausinikos vom g'anzen ein­
geschätzten Vermögen, nach Nausinikos von dessen Ji'ünftel

im Widerspruch mit dem oben nacbgewiesenen allgemeinen
Sprachgebrauch und mit dem sonstigen Gebrauche bei De­
mosthenes selbst. Denn gewiss sind 01 Ta /-lEYICJT(1 KEKTIlIJ.EVOl
TI,u~/laT(1 XXVII 7 die, welclle die grÖBsten eingescllä.tzten
Vermögen, nicbt die gl'össten Vermögensfünftel besitzen, Ebenso
wenig abcI' wird meine Anffassungdurch XXVIII 7 q>a(VECJeE

ou.he Tllihll (hrOlpaivo\IT€~ wv Tl/-ll1CJtXll€V01 Tal\; €i<jq:lOpal\;
EtCJEtpEPET€ ,videdegt. Denn Ei:: wv gehört n11l' zu TI/-llllJtX/-lEV01,

In g'anz anderem Sinne als wie bisbel' geschehn hat Frau­
cotte in dem Abschnitt seines Buchs Les FinallCcil des cites
grecques (1909) über die Eisphol'a in Athen p, 32 ff, die Äusse­
rungen des Demosthenes in seinen Reden gegen Aphobos ver­
standen, Bei seiner Eilltl'agung in die Symmorie mit 20 %

seines VCl'mögens handele es sich nicht um den Ertrag, der
von dem Staate im Fall des Bedürfnisses ganz oder zU einem
zu bestimmenden Bruchteile in Anspruch genommen werden
konnte, sondern um den Ertrag, bis zu dem vor Einführung
der 1TPO€lCJq>opa sein Vel'mögen zur Deckung der Fehlsumme
herangezogen werden konnte, wenn andere mit ihl'el' Steuer­
leistung in Rückstand blieben. Es ist ab~r nicht abzusehen,
wie dieser Sinn in dem einfachen EiCJq>EpEtV Eil\; Tf)V aUIlJ.1opiav
ohne nähere Bestimmung enthalten sein kann, wie auch dem
Verstäudnis der Worte 1T€VTEKllibEKll T«AaVTWV Tp{« TaAllVTll
TilJ.l1lJ.ll mit deI' haltlosen Deutung VOll Tllll1/lll 'als Klasse, Ka­
tegorie nicht geholfen ist. Ganz dasselbe Bedenken sieht aber
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auch dem ähnlichen Gedanken von Kabrstedt Die atllenischen
Symmorien in seinen Forschungen zur Geschicllte des aus­
gehenden fünften und des vierten Jahrhunderts (1910) S. 220 ff.
im Wege, das dmpepuv der DemosthenessteIlen in der Bedeu­
tung von 1tpoEt<1lpepUV aufzufassen. Denn zum Ausdruck dieses
13egl'iffs war eben das dafür gebildete Kompositum erforderlich.
Aber auch die Voraussetzungen, die diesel' Erklärung zugrunde
liegen, sind il'l'ig. Einmal handelt es sich bei dem crovETuEavTo
KaTll Ta<;; 1tevTl: Kai dKocrt JAVa<;; 1tEvTaKocrla<; bpaXI.ul<; elcrlpepElv
nicht um wirklich für Demosthenes von seiuen Vormündern
geleistete Zahlungen, sondern nur um die Verpflichtung even­
tueller Zahlung. Sodann aber ist es ganz unsicher, ob De­
mosthenes überhaupt zu den rrpoElcrlpepovTE<; gehört hat. Dass
die 1tpOelcrlpOpa nicbt lange nach der SteuenefOl"m unter Nau.
siuikos eingeführt worden ist, habe ich Jahrb. CXVII S. 297
aus Demosthenes Androtionea erwiesen. Wenn wir da § 44
lesen OJA1v rrapa T&<;; dcr<jlopa<;; T&<;; arro NaucrLV1Kou, rrap' icrlU<;;
TUhavTa TplaK6crla ~ JAlKplp rrhEllU, EAhElllllll TETTapa Kill bEKa
~crTl TUhaVTa, so muss, da in den 29 Jahren vom Arcbontat
des Nausinikos bis zur Abfassungszeit der Rede nachweislich
Eisphorai im mindestens viet'fachen Betl'age der genannten
Summe zur EI'bebung gelangt sind, Steuenückstände aber nach
dem Aufkommen des Steuervorschusses überhaupt nicht mehr
auflaufen konnten, dieser bald nach Nausinikos eingerichtet
worden sein. Zwar hat Stahl S. 408 die Stelle wieder anders
zu deuten versucht; unter den 300 Talenten sei die Summe
zu verstehen, die die rUekständigen Steuerzahler bereits
entrichtet hätten. Aber wie diese einfach als elcr<jlOpal arro Nau­
(J'\vIKou bezeichnet werden konnte, hat er nicht zu sagen ver­
mocht, ganz abgesehen von der wenig glaublichen Höhe der
angeblich zunächst aufgelaufenen Rückstände. Noch genauer
als von mit· geschehu glaubt Dun aber Kahrstedt S. 214 f. den
Zeitpunkt der Einflthrung der rrpOEtcr<jlOpa auf das Jahr 374
aus Demosthenes Angabe bestimmen zu können; sein Vermögen
sei von seinen Vormündern in dieselbe Steuerklasse eingeschätr.6t
worden, wie das von Timotheos; diese Schätzung könne also
Dur vor dem Jahre 373 erfolgt seiu, in dem der Reichtum des
Timotheo8 zusammnengebrochen sei. Dabei ist aber ganz über­
sehan, dass die Einschätzung von Demosthenes Vermögen und
damit auch seine Bestellung zum ~TEJAWV seiner Symmorie
gleich bei Beginn der Vormundschaft zu erfolgen hatte. Unter
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die 1fpO€lO'qJEPOVTEt;; konnte er damit aus dem einfachen Grunde
nicbt versetzt werden, weil es diese anerkanntermassen damals
noch gar nicht gegeben llat. Ob er aber später in ihre Reihe
eingetreten ist, haben wir guten Grund zu bezweifeln. Mit
dem Gesagten ist nun auch dem Rechenexempel der Boden
entzogen, mit dem Kahl'stedt bewiesen zu haben glaubt, dass
das Vel'mögen des Demosthenes nicht 15 rralente betragen
haben- kann. Dass in dessen Berechnung trotz ihrer anschei­
nenden Genauigkeit manche unsichsll'e Posten untergelaufen
sind, wird bente von. niemand mehr bestritten. 1st. doch
Aphobos auch vom Gerichtshof nur in eine Busse von IOTa­
lenten verurteilt worden, die auf dem eigenen Antrag des
Demosthenes beruhen muss. Aber dass er nicht mehr als drei
Talente geerbt babe, ist von Beloch nur aus einer Deutung
der Worte XXVII 9 gefolgert wOI'den, deren Unmöglichkeit
jetzt auch von seinen Anhängern zugegeben wird 1.

Die andere Stütze. die Böckh für seine Auffassung des
aUischen Steuersystems neben denÄusserungen des Demosthenes
in einer SteUe des Pollux gefunden hatte, schien neuerdings
durch den Fund von A1'istotelelii Politie an Stärke erheblich
zu gewinnen. Denn was bei Pollux VIII 130 f. übel' die Klassen­
teilung ohne Nennung von Solon gesagt ist, stimmt zum nicht
geringen Teile mit dem Berichte des Aristoteles 7, 3 f. überein
und ist frei von einem in .dessen !J.'ext eingedrungenen falschen
Zusatz (~lqJiAOU bintet' €lKWV), Daraus. zieht Stabl S. 392 ff.
die Folgerung, dass beide aus der gleichen QueUe gescMpft
und in dieser auch die Angaben des Pollux ttber die finan­
ziellen Leistungen der einzelnen Klassen gestanden haben
müssen, die bei A1'istoteles fehlen. Offenbar hat abet' der
Schluss in heiden Teilen durchaus nichts Zwingendes. Weit
näher liegt vielmehr die andere Annahme, dass Pollux oder
vielmehr seine Quelle neben Aristoteles noch einen zweiten
Autor benutzt hat, aus dem jene Angaben entnommen sind.
Jedenfalls haben wir keinerlei Recht, fÜr sie die Autorität des
Gewährsmanns von Aristoteles geltend zu machen. Auf sie
aber hatte Böckh bekanntlich seine Lehre gegründet, nach
Solons Ordnung seien zur Besteuel'l1ng die Pentakosiomedimnen

1 Mit Ausnahme von de Banctis 'A-r9i.;!l (1912) p,287 n, 2, dei'
ihi' yergoblich durch Einschiebung von -roulloV hintel'-rfllfJll<X auf­
zuhelfen sucht,
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mit ihrem ganzen Vermög'en, die Ritter mit fÜnf Sechsteln,
die Zeugiten mit flinf Neunteln herangezogen worden, Dabei
batte er.?\uf Grund des in die Rede gegen Malmrtatos § 54
eingelegten Gesetzes über die Aussteue" armer Erhtöchter das
jährliche Minimaleinkommen eines Zeugiten auf 150 Dnwbmen
angesclzt, Dafi.1J' stellt Stahl ohne ein Wort der Motivierung
die von Aristoteles gegebene Ziffer 200 ein, in der man jetzt
mit gutem Grunde eine splUere Erhöhung des Satzes zu er­
kennen pflegt, und lässt 'lttanRch die dritte Klasse fi.lnf Zwölftel
ihres Vermögens versteuern, die Steuerkapitale der drei Klassen
also sich wie 1/1: I/t: 1/6 verhal,teu, SChOll gegen Böckll war
mit allem Nachdruck das Bedenken erhoben worden, das Ruch
Stahl gegenüber gilt, dass das von ihm aufgestellte Bestene­
rungssystem zu kttnstlieh ist, um schon der solonischen Zeit
zugetraut werden zu di.ll'fen 1. Dnrunl bat Cavaignac in einem
früheren Aufsatz Revue de philologie XXXII (1908) p, 36 H.
in den von Pollux für die Steuerleistung der drei oberen Klassen
angegebenen Betl'ägen die Steuerkapitale zu erkennen geglaubt"
nach denen in der Zeit deI' Perserkricge ihre Steuer im ein­
zelnen Bedürfnisfalle berechnet wurde, in deI' späteren Arbeit
aber die Kapitale, wie sie in der Steuerreform llnter Nau­
sinilws geordnet wal'en. Dagegen lässt Stahl die solonische
Steuel'ordnung ebenso lange wie die Kiasselleillteilung bestehen,
weil sie ohne Zeitbeschl'änknng als neben dieser bestehend
angeführt werde nämlich von Pollux, wiewohl wenn Stahl
Recht hätle mit dessen Zurückfühnmg anf eine ihm mit Ari­
stoteles gemeinsame Quelle, .er nur die solonische Ordnung
im Auge haben könnte. Ja auch nachdem die Reform des
Jahres 378/7 die Steuel'1eistung auf gaul/.; andere GI:undlagen
gestellt batte, hätten die alten Klassen nicht bloss formell, wie
wir ans Aristoteles wissen, sondern auch fUr Steuerzwecke,
wenn auch mit Verfünffachung des Minimalvermögens, fort­
hestanden; die Steuedl.'.apitale wären also im Verhältnis 1/1: 1/2: 1/6
verblieben. Den Beweis dafür sollen die Worte in Demosthenes

1 Lehmll,nn-Haupt Einleitung in die Altertumswissenschaft In~
S, 137 will freilich die VOll Böel;;!l gesetzte Abstufung' 1/1 : %: 5jg
damit stUtzen, dass Gewiehtsmine, Goldmine ullcl 8i1berhalbmine
genIlU in demselben ZllhlellVel'hältnis gestanden hätten, Allein
selbst wenn dies Zahlenvel'hältnis gesicherter wäre, als es ist, würde
mau seine übertragung auf ein g'anz heterogenes Gebiet kaum
verstehll,
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Rede geg'en Andl'Otion§ 61 geben bouhOV Eq:>TJ Kal ~K bOUAUJV
dVllI Kal 1rpOanKEtV alJTl~ TO EKTOV IJ,EPO~ €lO'qJEpEIV IJ,ETa TWV
IlET01KUJV, Sie sollen bedenten, der Mann .sei Sklave gewesen
und gehöre gebUhrendermassen zur niedl'igsten Steuerklasse
der Metoiken: diese seien, wenn auch in besondere Symmorien
eingeteilt, doch in gleicllem Masse besteuert worden wie die
Bürger. Wäre das richtig, so könnte in den Worten ElO'q:>E:PEIV
IJ,ETa TWV IJ,ETOIKWV gar keine Invektive liegen. Dass es aber
falsch ist, beweist ein 1900 veröffentlichtes Geselz, jetzt 1. G. 11 2

n. 244 Z. 20 ElO'qJEPEIV b€ Kal TOU<;; IJ,ETOh(Qu~ TO EKTOV IJ,EPO<;;,
so wenig es auch bei seiner Versltimmelung zur Sicherheit
über den Sinn des Ausdrucks TO EKTOV IJ,EPO~ verhilft. Aber
icb sehe kein Hindernis, llach wie vor dcn sechsten Teil des
jedesmal ausgeschriebenen Steuerbetrags zu verstellen t; die
Erhebung einer Eisphom kann in den Lücken Z. 12 f. oder in
dem früheren Gesetz, auf das wiederllOlt verwiesen wird, an­
geordnet gewesen sein.

. Man wird gut tun die Polluxstelle beiseite zu lassen)
wenn man über das atbeniscbe Steuerwesen zu gesicherten
Ergebnissen gelangen will. Dass eine nach finanziellen Ge­
sichtspunkten gemachte Klassenteilung auch der Regelung
finanzieller Leistungen fUr den Staat diente, falls solche sich
notwendig machten, muss von voruhel'ein föl' wahrscheinlich
gclten. Wenn von Peisistratos ein Zebntel, von den Peisistra­
tiden ein Zwanzigstel allel' Bodenerträgnisse als dauernde Ab­
gabe eingefordert wurde, so folgt daraus nicht, dass vor ihnen
auch itl besonderen BedUl'fnisfällen keine andere Abgabe er­
boben worden ist. War doch nach Aristoteles inden auf
Solon zUl'ücl{geftlbrten Gesetzen von Eisphora die Rede, die
die jedenfalls vorsolonischen Nauk:raren eintrieben, und von
Bestreitung von Ausgaben ans den nanlU'Rrischen Geldern.
Als aber die solonische Klassenordnung eine dmchgreifende

1 Nach Cavaignac S.l1 wäre der sechste Teil des Vermögens
gemeint, der bei den l\fetoiken als Tif..lfl~la angesetz.t worden sei.
Nichts mit der von Bürgern und Metoiken gemeinsam erhobenen
Eisphora haben die 10 Talente zu tun, die nach J. G. n 2 u. 5 n.270
(2 n. f»05) von letzteren in den Jahren 01. 108,2-114,2 zum Bau dei'
Schiffshäuser und der SI,el1othekaufzubringell waren, die von
Panske de magistratibus Atticis qui saeculo a. Ch. n. quarto pe­
cUllias pubIicas cUl'abant (Leipziger Studien XIII 1891) p. 27 ff. be­
sprochen sind.. Irrig' sieht sie Stahl S. 400 A. 1 als E'ITlOO<J€lt; ,an.
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Umbildung' dadnrch el'fuhr, dass nicht mebr bloss das Ein­
kommen aus dem Grundbesitz, sondern auch aus dem beweg­
lichen Vermögen dei' Einreihung in die ollel'cn Klassen zu.
grunde gelegt wurde, und damit ebenso Anteil an den diesen
vorbehaltenen Rechten gewährte wie in gleic11Clll Masse an
den Lasten für den Staat herangezogen wnrde 1, so musste
auch deren Umleg'ung neu geregelt werden. Dass diese Re­
gelung bereits unter Kleisthenes erfolgt ist, wird dadurch
wall1'seheinlieh, dass er nach sieherem Zeugnis die Naukl'Rl'ien
aufgehoben hat. Wenn Cavaignac S, 6 f. die Scheidung' zwi­
schen den heiden oberen Klassen nur dadurch' fortbestehen
lässt, dass die Pentakosiomedimnen zu!' Leistung' der Triel'al'chie,
die Ritter nur zu der der regelmässigen Leiturgicu verpflichtet
gewesen seien, so konnte el', ganz abgesehen von der Will.
kürHchkeit dieser Scheidung, auf die unten zlll'ifckzukommen
ist, zu seiner Ansicht nur dal'lllll gelangen, weil er fifr die
ältere Zeit eine direkte Steuer Dur für die Zeit dei' 'l'yl'annis
anerkennt. Selbst die ersten Eisphorai, .die er von 427 an
datiel't, hätten den Charaktel' patriotische}' Subskriptionen ge­
tragen, die auf den guten Willen der BÜl'gerschaft bauten und
bis zu Nausinikos jeder Zwangsmassnahme entraten konnten,
in eklatantem Widersp1'lleh mit deutlichen Äusserungen der
Komödie und der älteren Redner ll.

Auf gesicberteren Boden gelangen wh' mit dem Jahr des
Nausinikos, in dem die gesteigel'ten Anfordel'ungen, die der
Eintritt Athens an der Spitze des neugegrülldeten Seebunds
in den Kampf g'egen Sparta au die Leistungsfähigkeit des
Staates stellte, zu einer durchgreifenden Umgestaltung seiner
Steuervel'fassung fÜhrten, Allf Grund der Schätzung des Volks­
vermögens, von der Polybios berichtet, wurde die steuer­
pflichtige Bürgerschaft in zwanzig Symmorien geteilt, die bei
annähernd gleichen VermögenssummeIl auch ungefähr die glei­
chen Steuererträge lieferten, ohne dass diese bei dem pm­
zentualen Chal'aktel' der Eisphora sich gleich bleiben konnten,
Als 21 Jabl'c später die bewährt gefundene Ol'duung auch auf

J) Für die Behauptung von Stahl S. 898, dass bei dem Wieder­
aufkommen der Eisphora im fünften Jahrhundert der Grundbesitz
zu einem Drittel seines Wel'tes vera.nachlagt und nur das beweg­
liche Vermögen zu seinem vollen Werte ang'esetzt worden sei, ver­
misse ich jede Begründnng,

2) Aristoph, Ritt. 924, Lysias XXVIII 3, XXIX 9. VII 81. XVIII 7.
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die Regelung der Tl'iel'arcbieleistungen übertragen wurde,
konnten die Symmorien für die 'l'l'ierarchie sich nicht voll­
kommen mit denen für die Eisphora decken. Denn einmal
waren von der ersteren Leistung die Vermögen der El'btöchter,
Wahlen, Klerueben und Korporationen frei, während sie der
letzteren unterlagen. Andrerseits waren zur Eisphora alle
Bürgm' über ein bestimmtes, uns aber nicbt überliefertes Mi­
nimalvermögen hinauf, zur Trierarchie aber nur die Reichen
vCI'pflichtet, VOll denen seit der letzten Zeit des peloponnesi­
seIlen Kriegs je zwei zur Ausrüstung eines Schiffs zusammen­
getreten waren. Dureh das Gesetz des Perlander aber wlmle
die Vet'pflicbtung zur Tl'ierarehie auf 1200 cruvTEAEIe;; iiber­
tl'llgen, die aber infolge der erwähnten Befreiungen von An­
fang an nicht vollzählig waren, so dass Demostilenes scllOn in
der thei Jahre später gehaltenen SymmOl'iel1l'ede den Vorschlag
macht sie auf 2000 zu vermeInen, um wenigstens die kleinere
Zahl immer zur Verfilgung zu haben. <Offenbar hatte mau
also den einfachen Weg beschritten, die VCl'pflicbtung zm'
Leistung der 'l'rierarcbie den zu höheren Sätzen in die Sym­
moden Eingetragenen in der ungetälll'en ZaM von zwölfhundert
aufzuel'1egen, ohne dass man d~ll'auf Bedacht nahm, f!tr die,
welche iufolge gesetzliche!' Befreiung aussclliedell, einen Ersatz
zu schaffen, So habe ich schon N. JahrbUchel' aaO, die vor­
her missdeuteten Worte in Isokrates RedenEpl T~e;; aYTlM<JEWe;;
§ 145 el'klärt Eie;; bE TOVij; l'llaKO<JlOUij; KaI XIAlOUij; TOUe;; EicrqJEpOVmij;
KaI AlJTOUPTOUVTlXij; OU /lOVOV aUTOV napEXEle;; clAAn Kat TOV Mv,
wobei wir lllU' die leichte Ungenauigkeit in den Kauf zu
nehmen haben, dass die Zwölfhundert auch als 0\ ElcrqJEpOVT€e;;
bezeichnet werden, während sie an der Vcrmögenssteuer nur
den Hauptanteil zu tragen hatten. Dagegen haben wir dem
Isokrates, um das gleich hier zu ededigen, darin vollen Glauben
zu schenken, dass den als cruvTEAet;;; f!tl' die 'l'l'ierarcbie ge­
schaffenen Zwölfhun{lert auch die Leistung der ellkyldischen
Leiturgien auferlegt wurde. Denn seitdem eine Mehrzabl sich
in die Kosten der Triemrchie zu teilen llatte, konnte sie den
Einzelnen kaum schwerer belasten, als eine andere Leiturgie.
Auch lassen unsere Quellen keine Verschiedcnlleit der Ver­
mögensgt'enze erkennen, mit dei' die Verpflichtung zu der einen
oder anderen Leistung begann. Wenn nach DemostIl. XXVII
64 ein Besitz von 1 oder 2 Talenten noch nicht zu Leiturgien
herangezogen wurde, muss dasselbe von der Trierarcbie ge-
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golten haben und die nach Isai. V 36 im korinthischen Kriege
aus Vermögen von weniger als 80 Minen geleisteten Trierarcbien
ebenso freiwillig übernommen worden sein, wie die nach
IsaL II 42 aus wenig grösserem Besitz bestrittene Gymnasiarchie.
Dagegen dUrfen wir die Verpflichtung zur IJeistung von
Hestiasis und anderen Leiturgien, die nach Is. III 80 ein Ver­
mögen von 3 Talenten auferlegte, jedenfalls auch auf die
Syntelie für die Kosten der 'l'rienuchie ausdehnen, die noch
zur Zeit der sizilischen Expedition der Besitzer eines gleichen
Vermögens nach Is. V1I 5 vgI. mit 6 allein zu tragen hatte.
Wenn wir. aber in der letztg'enannten Rede § 42 lesen TOUTWV
TpulPupxoDvTa OiKOV TIEVTETUAUVTOV aV1Jp1']K(hwv KUt ltE1TPUKOTWV
KUt ~P1WOV TIEltOlllKOTWV, so durfte Cavaiguac S. 8 daraus nicht
schliessen, dass die 'l'rierarchiepflicht gegen Mitte des vierten
Jahrhunderts erst mit einem Vermögen von 5 'l'alenten an­
gehoben habe. Denn mit dem 'rode des Eupolis war ein
trierarchiepflicbtiges Haus dem Staate nicht dadurch verloren
gegangen, dass seine Schwestern sich in seine Hinterlassen­
schaft geteilt, sondern dass sie nach § 31 f. seinen Gl'Und­
besitz veräussert und es unterlassen hatten, ihm durch postume
Adoption einen Erben und .F'ortsetzer seines Hauses zu geben 1.

W.ie aber nach dem Gesagten die 1200 (JUVTEAE'ie;; einfach
durch Verpflichtung der obersten Klassen der Symmoriell zur
Trierarchie gebildet worden sind, so wurden auch die 300
ltpOEl(J<pepoVTEe;; durch das trierarchische Gesetz cles Demosthenes
vom Jahre 340 nicht nur, wie man bisher im Banne von
I::Wckhs Anschauung" ganz allg'emein allg'enommen hat 2, vor­
zugsweise belastet, sonclern die Leistung aussehliesslich auf
ihre Sellultcrn g·elegt. Denn daran lassen die Zeugnisse des
Hypereides niellt zweifeln, der in der Rede gegen Pasikles
~'r. 134 BI. VOll ihm sagte VOJlOV ~el1KE TOVe;; TPluKocrioue;; TptlW­
llPXE'iv und unzweideutiger noch in der Rede geg'en Polyeuktos

1 Wie aus § 39 der Rede (8. 163) ein Zusammenhang' zwischen
Ritterzensus und leiturgischem Vermög'en sich ergeben soll (Cavaig'nac
8.9 n. 1), ist nicht abzusehn. Die Stelle erklärt sich einfach aus
Aristot. St. d. A. 7, 4. 47, 1.

2 Was Kabrstedt S. 223 als Inhalt des Gesetzes angibt, beruht
auf der unechten Urkunde der Kranzrede § 106, deren Verwertung
durch Böckh er auf der vorausgehenden Seite für unbegreiflich
erklärt. Nach Cavaiguac S.22 n. 1 ist sie zwar apokryph, gibt aber
den Inhalt des tatsächlich g'egebenen Gesetzes wieder.
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.F'r, 109 €iO't rap ~v T~ O'u/1/-.lOpiq. ~KaO'Tl) 'lt€VT€Kaib€Ka uvbp€~,

wie denn auch Aischioes Irr 222 und Deinarch I 42 es
radezu als Gesetz 'lt€pt TWV TplaKoO'iwv bezeichnen. An zwei
verschiedene Arten von TPWKOO'lOt zu denken ist natlirlich aus­
gcschlossen, :l\fachten aber die Dreihundert wie die Zwölf­
hundert nur engere VerbUnde innerhalb der Symmorien aus,
so versteht man, wie auf Inschriften und bei den Rednel'll
ttberall nur von O'u/1/-Xopim ohne Zusatz die Rede ist uud De,
mosthenes XXXIX 8 schreiben konnte 'rlva 01 O'TpaTn'fol TpO­
'ltOV ETIpal\JouO'lv nv €i~ O'uI1110piav ETIpalpwO'lv f} nv Tpl~papxov

Ku610'TlllO'IV, Worte, über die Böckh JS S, 610 nicht ZllI' Klar­
heit gelangt. Es kaun also nicht richtig sein, wenn man aus
einei' Angabe des Kleidemos in einet' verdorbenen Glosse des
Photios u. vauKpapia geschlossen hat, die Zahl der Steuer­
symmorien habe 100 bet.ragen, und von ihnen die 20 trier­
archischen Symmorien ganzscbeiden will i , wiewohl der Atthido­
graph nur an die 'l'l'ierarcbie gedacht haben kann, da er die
Symmorien an die Stelle der Naukrarien treten lässt 2• Dazu
kommt, dass beim Bestelm von 100 Symmorien .Demosthenes
in deu Refol'mv01'schlägen seiner Symmorielll'ede § 19 nicht
als etwas Neues forderu konnte, das Timcma des Landes in
100 Teile zu zerleg'en und jedel' der 20 Symmorien 0 solcher
Teile zuzulosen j /-XE'f4AUl O'u/-X~lQpiai nenut CI' diese im Gegen­
sab zn der erst von ihm vorgesc11lagencn Teilung in je 5
kleinere VerbUnde zn je 12 ~Iitgliederu.

So vorteilhaft übrigens für den 8ta.'tt die Bestellung der
TPIlIKOO'lOl zu 'ltPOEIO'q>EPOVTE~ war, so wenig haUe er doch Sorge
getl'agen ihnen die Erstattung ihrer VorschÜsse zn sichern,
sonderu übel'liess cs i11nel1 sie nötigenfalls auf dem Wege der
Klage beizutreiben. Apollodor, der unmittelbar DRCh Leistung
dtw T1'po€lO'q>opa als Tl'ierarch aqsgefahren wm', ld<lgt in der
Rede gegen Po]ykles § 9 KUTa'ltAEuO'a~ KUTUAUßEIV Ta /-X~v EU­
'ltOPU uq>' ~T€PWV'ltPOEEEIAE'f/-XEva, Ta b' UTl'opct U'ltOAOmU 8. Da-

1 Zuletzt Kahrstedt S. 205 if, Dabei wirft 1':1' aber beide AI'ten
VOll Symmorhm sofort zusammen, wenn er für die 100 Steuerklassen
sich duf die lll;:('T€POI und '-rpiTOl beruft, die nach Demosthenes XVIII
103 es mit der Trierarchie zu tun hatten.

2 Schon darum kann ich die Angabe auch nicht mit Böckh
Seemkunden S. 180 auf spätere kll'inere Symmorien bezie.hn, wie Rie
Demosthenes in seinem frÜheren VOl'schlag'e vorsah, Noch anders
Wilamowitz A. u. A. I 8, 286 A, 36,

B Was vorhergeht I1tlllKU Ta<; e1olpopa<; npwTo<; heisst nicht, wie
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mit fällt ohne Weiteres die Auffassung von Kahrstedt S. 222,
die rrpo€tcr<popa sei ein Schuldverhältnis, das jeden der Steuer­
pflichtigen an jeden der drei Führer binde, die er fÜl' jede
der angeblich 100 Symmorien behauptet, woran danach noch
weitere r'olgerungen geknüpft werden. Eine Schwierigkeit er·
hebt sieh nur bei der vorausgehenden Erzählung von Apollodor,
durch Volksbeschluss seien 01. 104,3. 362 die Mitglieder des
Rats beanftragt worden im Namen der zn ihrer Phyle gehörigen
Demen (Urr€p TWV brllloTwv) die ans dei' Zahl der Demoten und
Eingesessenen zu bezeichnen, die den VOl'scbnss leisten sollten;
dabei sei sein Name in drei Demen genannt worden, in denen
er Grundstücke besass. Es ist gewiss ein naheliegender Schluss,
den ScllOl1 lhänkel zu Böckh S. 124* gezogen hat, dass die
Verpflichtung ZlW Pl'oeisphol'a, wie wir sie aus der pseudo­
demostbenischen Rede gegen Phainippos kennen, den Drei·
bundert damals noch nicbt auferlegt war. Andererseits aber
ergibt sich für 4iese eine Sonderstellung bei der Steuel'leistung
aus der zwei oder drei Jahre zuvor gehaltenen Rede VOll 1saios
übel' das Erbe des Philoktemon; von Chail'estratos und dessen
Vater Pbanostratos sagt der Sprecher § 60 TcXlj; E\cr<popa<;; e1crE­
VI1VOXacrtv a/l<pon;pot nacralj; EV TOllj; TplaKocrloll;, TEUJlj; /lEV bU'
OVT€~, vuv b€ Kat Ö V€WT€PO~ Ellj; tou~ TptaKocrlou<;; et'fETparrTlXl
Kat e\O'<pEP€t. Damit gewinnt Wabrscheinlichkeit, was bereits
'fhumser de civillm Atheniensium muneribus p. 57 f. ohne Be­
zugriahme auf die letztere Stelle verlllutet hatte, dass nach
der Ordnung der älteren Zeit die Demoten die reichsten Bürger
ihres ßezh'ks für Leistung des Steuervorschusses ,in Vorschlag
zu bringen hatten, aus deren Zahl dann die Stl'ategen die
Dreihundert aushoben. Und denkbar bliebe es die in Dia­
dikasiell zwischen Angehöl'igen desselben Demos gefällten Ent­
scheidungen, die auf dem Stein 1. G, II n. 947 verzeichnet
wal'en, mit Köhler Mittbeil. d. ath. Inst. VII S. 101 auf die
Proeisphora zn beziehen, wenn deren Einführung nicht in
spätere Zeit zusetzen wäre als die Urkunde angesetzt werden
darf, vgI. Stscboukareff Mittb. XII S. 135 1• Dagegen el'hält
man aus dm' zur Zeit Alexanders gebaltenen Recle gegen
Phainippos den Eindruck, dass damals die Einreihung nntel'
die Dreihundert zn danerndel' Leistung des Steuel'vorschusses

Kahrstedt versteht, ich leistete den Vorschuss als Erster, d, i. als
Hegemon der 8ymmol"ie, sondern ich leistete ihn zuerst.

1 Hiernach ist das Attisehes Recbt 8,091 Gesag'te zu bel'ichtigen,
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verpflichtete, so lange man sich ihr nicht auf dem Wege des
Antidosisverfahrens entzog. Nur daraus versteht sich, dass
der Sprecher § 3 VOll seiner TuEI~ redet und § 25 avurruuElV
EV TOl'Ö "TpIUKOcrIOl<;; OVTU'Ö dem lhEIV EI'Ö TOU'Ö TPIUKOO"ioul;; gegen­
Uherstellt. Ganz anders freilich ist die Stelle der Rede gegen

"Polykles von Francotte p. 40 f. aufgefasst werden, der auf sie
die Lehre baut, neben der allgemeinen Vermög'enssteuer habe
in Athen auch im vierten Jahrhundert eine besondere Grund­
steuer existiert und zwischen beiden die Wahl im einzelnen
Bedürfnisfalle offen gestanden. Bestimmend war dafür der
gleiche lI'l'tum, der Beloch zu seiner Ansicht von der Be­
schränkung der Symmorienordnung auf das beweg'liche Ver­
mögen gefuhrt hatte, als rede ApoUodor von Erllebung einer
Steuer innerhalb der Demen, während es sich nlll' um Desig­
nation zur Leistung des Steuervorschusses handelt. Aber auch
in de.m Ausdruck eines Pachtvertl'ags I. G. n n. 1055 findet
die Scheidung zweier Steuem keine Stütze, es solle Eav Tl~

EI(J(pOpa urrEp ToD XWPlou lllVllTat, der vel'pachtende Demos
(versehentlich sagt Frallcotte der Pächter) die Steuer trAgen.
Dass damit nicht eine Grundsteuer, sondem die allgemeine
Vermögenssteuer g"emeint ist, maeht ein Vergleich der llbrigen
Pachtverträge unzweifelhaft, die Francotte selbst zusammen­
stellt. Wenn er übrigens in ihnen den sicheren Beweis fUr
die Existenz eines in den Demen geführten Katnsters zu er­
kennen meint, in dem alle in ihnen gelegenen Grundstücke
verzeichnet waren, so folgt aus ihnen doch hÖchstens, was
sich von selbst versteht, dass die Demen und andere Kor­
porationen Verzeichnisse übel' ihren Grundbesitz flillrten. Hätte
ein Grundkataster bestanden, so wäre unel'1därlich, dass in
den Gerichtsreden nirgends auf ihn Bezug genommen wird,
wo es darauf ankommt, die Eigentumsverhältnisse von Grund­
stÜcken festzustellen. Platon freilich verlangt in den GeselzCll
V S. 745 A u. ö. arrolPucpui sogar alles beweglichen Besit:ws,
wonach Böekh einen aligemeinen Vermögenskataster auch für
Athen seit Nausinikos angenommen hat. Nur einen schein­
baren Halt daflir bietet Isoluates Trapezitikos § 49 TOUTOV
arrElPUlj./UTO /-lEV €V TOte; TI/-l~/-lU(jIV we; boDAov /-lETa TWV OIKETWV
T1UV dHwv. Das geschah aber dem Sprecher der Rede und
den andem €1rllPa<pEt'Ö der Metoikensymmorien gegeuübeJ', die
nach § 41 die Selbsteinschätzung des PasioD zu kontrollieren
hatten.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXI. . 12
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Nach dem, was sich uns ühel' die attische Steuerver­
fassung ergeben hat, ist es nun leicbt zu einem Urteile über
die Schätzung des attiachen Volksvermögens zu gelangen, die
von Cavaignac und von Stabl aufgestellt ist. Denn bei heiden
beruht sie auf einer Berechnung der den einzelnen Vermögens­
klassen angehörigen Bürger und des für diese erfordel'ten
Minimalzensus. Nacb Oavaignac gehören, wie schon erwähnt,
seit Kleistbenes zur ersten der weiterbestebenden solonischen
Klassen die zur Leistung der regelmässigen Leiturgien wie der
Trieral'cbie verpflichteten Bürger, zU)' zweiten die nur zu
el'steren verpflicbteten. Für die erste Klasse betrug das Mi­
nimalvermögen zur Zeit des peloponnesischen Kriegs 3 1/ 11 , für
die zweite 1s/, Talente, im Anfang des vierten Jahrbunderts
5, bzw. 2 1/ 2 ''1'alente. Dem letzteren Ansatz wie der ganzen
Scheidung zwischen Tlierarchie- und Leiturgiepflichtigen liegen
irrige Folgel'Ungen aus den S, 173 f, besprochenen RednersteIlen
zugrunde; die ersteren Sätze fussen auf den Minimaleinko~men,
die in der angeblich drakontisehen Verfassung bei Aristoteles
für die obersten Beamtenstufen nach dei' Textänderung von
Weil und Wilamowitz gefordert wUt'den, Noch hinfälliger sind
die Stützen, auf denen die Berechnung der den einzelnen
Klassen zugehöl'enden BÜrger sich aufbaut. Fitr die Zeit des
peloponnesiscben Kriegs wird die Zahl det' Leilmgiepflichtigen
auf Grund von Demosthenes Vorschlag einer Vermehl'Ung der
trierarchiepflicbtigen (JUVT€:A€I~ (S. 173) auf 2000 geschätzt.
Dass von ihnen 900 die 'fl'ierarChie zu tragen hatten, soH eine
künstliche Kombination von Tbukyd. IJ 13, 8 110d 24 mit
[Xenoph.] S1. d, A. 3, 4 begrUnden, die aber schon fÜI' die
Anfänge des Krieges das Bestehn dei' Syntriemrchie voraus­
setzt. Für die dritte Klasse, del'en Minimalvermögcn nach ihrem
alten Einkommensatze von 200 DI'acbmen auf 2000 Dmchmel1
angesetzt Wil'd, ,,,it'lI nach 'J'hukydides Angaben tiber die
HeeresslärI\:e des Jahres 431 eine Zahl von 20000 Mitgiiedel'D
ermittelt, für alle dl'ei Klassen danach ein Gesamtvermögen
im Mindestbetmg von 15000 'falenten el'l'echnet. In der Zeit
seit Nausinikos, die zur Kontl'OlIe der Polybiosnll.chricht be­
sonders interessiert, wird die erste Klasse durch die 300 1tpO­

€1<1cpEpOVTE<,;, die aber zunäehst noch gar Ilicbt bestanden, die
zweite durch die Dach deren Abzug von den 1200 (JUVTEh€l<';

verbleibenden 900 gebildet; die Zahl dei' BUrgei' der dritten
Klasse wird Dach der Angabe VOD Diodor X V 63 Über das
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Aufgebot rravbrl/.l.el im Jahre 369 auf 12000 ohne die Kle­
rllchen, ihr Minimalvermögen aber auf 2500 Drachmen be­
stimmt. Damit ergibt sich ein Gesamtvermögen der Bürger
im Mindestbetrage von 8750 Talenten, wozu noch ebenso wie
für die Summe des fünften Jahrhunderts das auf 1000 Talente
angenommene Vermögender l\fetoiken kommt; die Bürger,
deren Vermögen unter 2000 bzw. 2500 Drachmen beträgt,
bleiben beidemal ausseI' Betracht. Etwas vorsichtiger verfährt
die Schätzung von Stahl S.414, die sich auf die erste Klasse
beschränkt, Die Zahl ihrer l\fitglieder setzt er auf 4 Ofo der
20000 Bürger, die er aus [Demosth,] XXV 51 entnimmt, also
auf 800 an, weil die TPlO,KOO'I01 in der Kmnzrede § ] 7] als
die rrAOUlJ'lIiJmTOl bezeichnet werden, Weiter nimmt er das
Durchschnittsvermögen diesel' 300 in der Höbe der von De­
mosthenes el'erbten 15 Talente, das der übrigen 500 auf die
Hälfte, also zu 71/ 2 Talenten an, und erhält damit also als
Vermögen allein dm' ersten Klasse 8250 Talente, d. i, mehr
als nach Polybios das gesamte Vollesvermögen betrug, Offenbar
sind aber alle diese Zahlen zu hoch gegriffen, Die Worte
der Kranzrede Ei M TOU~ 1TAOUlJ'lWT(hou~ (rrap€Ae€lV E:b€l), 01
TplaKoO'lOl, lassen sicb nicht statistisch verwerten, Und wenn
Demosthenes sagt, er sei von seinen Vormündern in die gleiche
Steuerklasse eingeschätzt worden wie Timotheos Kat 01. TU
IlET10'm K€KTllIlEVOl TlI..lJ1l..lam, so kann damit nur die höchst­
besteuerte Klasse gemeint sein, die nm' einen kleinen Teil der
ersten der alten Steuerklassen umfassen konnte, wenn für diese
ein anderer als nur nomineller Fortbestand erweisbar oder
auch nur wahrscheinlich wäre, Dem Timotheos aber wurde
von seinem'Vater Konon nach 'der dmch Zeugenaussagen be­
legten Angabe von Lysias XIX 40 nicht mehr als 17 Talente
hinteJ'lassen; dass dabei Dm das Barvermögen verstanden sei,
lässt sich aus der Geschichte bei Plutareh SoIon 15 nicht bc­
griinden. Jedenfalls berechtigen Einzelfälle, wie der des Di­
philos (dCl' des Diotimos ist nur aus Verseim angefiihrt), nicht
zu der Annahme, dass zu Demosthenes Zeit viel gl'öSSel'e Ve.....
mögen als das seine in einer ins, Gewicht fallenden Anzahl
vorhanden waren,

Aber aucbden reclmerischen Beweis haben beide Gelelll'te
zu el'bringen vel'sucht, dass die Angabe von Polybios nicht
richtig sein könne. Cavaignac bezieht, sich in einem Nach­
trage ztt seiner Abbandlung auf die Liste der im Jahre 329/8
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abgeliefel'ten arrapxa{ I. G. II 2 und 5 n. 83'4 b (Syll.ll n. 587),
nach der sich die atlische Getreideel'llte des Jabres auf etwas
über 860000 Medimnoi Gerste und 33600 Medimnoi Weizen
beHef. Setzt man ihren Wert zn dem niedrigen vom Volk
für den Verkauf dei' a1Tlxpxa1 bestimmten Preise auf 3 und 6
Obolen, den Bodenwert aber auf das Zwölffache des Ertrags
an, so ergibt sicb ein Kapitalwert von 2580 Talenten, Ca­
vaignac aber stellt dafUr das Doppelte ein, weil man den Er­
trag hinzuftlgen müsse, den die andere BodenMlfte im Jahre
zuvor geliefert habe, Aber es liegt doch auf der Hand, dass
wenn. die Hälfte des Bodens immer brach liegen musste, um
im nächsten Jahre eine Ernte zu gehen, der EI'tI'ag beider
Hälften nicht als Jabresertmg gerechnet werden darf. Nicht
einmal das lässt sich bebaupten, dass die El'Ilte eine besondel's
ungünstige gewesen sei. Denn dass die fÜr jene Jahre dUl'cb
Inschriften und Redner bezeugte Teunmg des Getreides in
Attika nicht sowohl durch Misswacbs, als durch Hemmung
der Zufuhr herbeigeführt worden ist, hat mit Recht Beloch im
Hel'mes XX S. 260 hervol'gehoben, Dei' weitere Ansatz des
SkJavenbesitzes auf 700 Talente unterliegt keiner ähnlichen
Beanstandung, ist abel' allein ohne Belang. Noch einfacher
glaubt Stahl S. 411 ff. zum Ziele zu kommen. Er siebt die
nach Aristopbanes Ekklesiazusen 823 ff.. von einem Em'ipidcs
beantmgte TETTapaKOliTI1, von der man siell einen Ertrag von
500 'l'alenten versprach, wieder fUr eine €\(npopu an und be­
rechnet danach (las sl,euerpflichtige Vermögen 'auf 20000 Ta­
lente. Aber da schon vOI'her Vel'mÜgenssleuern Mufig erhoben
worden waren, wie Stahl selber anerkennt, ist es ebenso un·
denkbar, dass man sich übel' den El'folg des Beschlusses einer
solchen Täuschung hingegeben, wie dass er seinem Urheber
zu so grosseI' Beliebtheit verholfen bät.te (KEtJeUC;; KIUEXPUliOU

rrnt;; aVl1P Eöpmibnv), Dass es sich vielmehr um eine ganz
neue Mal:!8u<lhme gehandelt bat, dUl'Cb die man der drUckenden
Finanzllot abzuhelfen dachte, das beweist die vorbeI' erwähnte
Einführung des Kupfergeldes, dafUr spricht auch dei' Ausdmck
nv trropllr' Eöpmlbnt;;, der wie schon Beloch in diesem Museum
XXXIX S. 259 erkannt hat, an das nach der sizilischen Kata­
strophe geschaffene Amt der rrOplliTal erinnel't. Es kann also
nur von einer indirckten Abgabe die Rede sein, die abei' wie
die Prägung von Knpfergeld bald wieder ansser Kl'aft gesetzt
wurde, weil sie ibrem Zwecke nicbt geniigte (OUK ~PKEli€VJ
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was Stahl Übersetzt: wurde unhaltbar), Was gegen diese
schon von Grote begl'iindete Auffassung von Stabl eingewendet
wird, ist mir ZUm Teil llllVel''Ständlich, ohne alle Beweiskraft
aher der Satz, dass eine so fruchtbare Steuerquelle in den
Bedrängnissen des peloponnesischen Krieges den Athenern nicbt
hätte verborgen bleiben kÜnnen,

Zn einem befriedigenderen Ergebnis verhilft die Urkunde
übel' die Acbtobolensteuer von Messene. FUr illl'e Verwel'tung
gilt es flic Zahl dei' zu ihl' Verpflichteten wenigstens annähemd
zu bestimmen. BeInch Bevölkerung der' griechisch-römischen
Welt S, 149 berechnet die Volkszabl von Messene nach der jetzt
1. G. V 1 n, 1398 wiedergegebenen Liste von uber 80 Epheben
aus dem Jahre 246 n, ChI'. anf mindestens 5000 BUrger. Die
Liste ist zwar in Korone gefunden, aber wegen de!' grossen
Zahl der Epheben nach seiner Vermutung aus Mesl:lene dahin
vel'schleppt, eine Vermutung, die, wie scilOn Wilbelm S. 123
bemerkt hat, um so gl'össere Wahrscheinlichkeit besitzt, als die
gleicbe Annahme auch fül' n,1399 gesichert erscheint. Mit
einei' Zahl von 6000 Hausstäl1den für die Zeit der Urkunde
rechnet danach auch Wilhelm und schlägt den dmchschnitt­
liehen Besitz eines jeden auf etwa ein J.l'ünftel Talent an,
Allein der Wert der Ephebenlisten fi\rdie Bevölkerungsstatistik.
der zuletzt wieder von Ziebal,th Aus dem griechischen Schul­
wesen 11 S, 87 stark. betont worden ist, bedarf schon wegen
der verschiedenen Dauel' dei' Ephehie in den einzelnen Staaten
recht wesentlicher Einschl'änkung. Der Satz von Collignon
Oe collegiis epheborum (1877) p,31, dass sie in der Regel
zwei Jahre betragen habe, lieBs sich scbon gegenUber dem
damals vorliegenden Materiale nicht aufrecht halten. Zu einer
Schlussfolgerung auf die Bevölkerungszahl einer Stadt berech­
tigen die Listen soweit vollständig nm' dann, wenn sie wie in
einer Reihe von boiotischen Beispielen die Erfüllung eines be­
stimmten Lebensjahres oder den Eintritt in die Wehrpflicht
bezeugen. Im Uhrigen kommt ihnen nur relative Bedeutung
zn, insofern sie Zunahme oder Abnahme der Bevölkerung der
gleichen Stadt oder erhebliche Vel'schiedenheit der Bewohner­
zahl mehremr Städte erkennen lassen. So bleiben nur die
freilich spärlicben Nachrichten über messeniscbe Aufgebote,
voran die A.ngabe von Polybios IV 15, 6, beim Eintritt in den
achaiischen Bund im Jahre 220 sei den Messeniern ebenso wie
deu Lakedaimoniern aufgegeben,· ftil'die Bundeszwecke je
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2500 Mann zu Fnss nnd 250 Reiter zu steHen, zusammen so
vi.,l, ais dem Strategen aufgetragen wmcle aus den übrigen
Bundesstaaten auszuheben 1, Damit ist also nicht die ganze
Wehrmacht getroffen; "zwei Jahre später stellten die Messenier
fÜI' den Einfall von Phitipp V in Lakonien 2000 Mann zu
Fuss und 200 Reiter ins Feld, TOUe; l'hq,lCUOTtlTOUc; ävbpac;, wie
Polybios V 20, 1 sagt, Weiter hilft desselben Äussemug XXIX
24 (9), 8, mit der el' auf einer achaiischen Bundesversamm·
lung im Jahre 168 eine HUIfsendung von 1200 Mann fÜI' die
heiden Ptolemaios gegen den Einwand verteidigte, die Achaier
wih'den durch sie ausser Stand gesetzt ihreI' Bundespflicht
gegen Rom zu genügen: Kalwe; rrolouvme; aUToue; Kal TpEte;
älEtV Kal TETTapae; /Auptabae; avbpwv ~axillwv, Damit ist ein
Aufgebot rravbflllEi gemeint, wie es den Römern zugesagt war,
das TOUe; EV Tate; ~Atldcuc; (IV 7, 10, XVI 36,3) umfasste. Be­
gonnen wird die Dienstpflicht, wie anderwäl'ts sicherlich mit
dem zwanzigsten Jahre und wohl bis zum sechzigsten sich
erstJ'eckt haben, wenn auch die höheren Altersklassen nur im
Notfalle herangezogen wurden; d/uauf geht offenbar die Doppel­
zahl bei Polybios, die Hultscb nillht wegkorl'igieren durfte,
FÜr Atlleu ist bekannt, dass die Vel'pflichtung zum Kriegs·
dienste bis zum sechzigsten Jahre reicbte, auf die {tber fUnfzig
Jahre alten aber nm' zur Verteidigung der Heimat zUl'llck­
gegriffen wurde, so dass Lyklll'g von der Zeit nach Chaironeia
sß,gen konnte a\ eArrlbE~ Tfic; O"WTflPllIc; T4J btllllfl ev Tote; \J1TEP
rrEVTtlKOVTa ETfl l€lOVOO"IV Ka8€tO"TtlKEO"lIV, Das sind also offenbaI'
die rrpEO"ßuTaTol bei 'rhukydides II 13, wobei die Frage ganz
dahingestellt bleiben kann, wie die unmögliclle Angabe un­
screrÜberlieferung entstanden ist, sie hätten zusammen mit
den VEumlTOt und den IlET01KOl 00"01 o1tllTett J1O"lIV sich auf 16000
belaufen, wenn ich gleich nicht unausgesprochen Jassen darf,
dass auch die zuletzt von Beloch Klio V S, 369 empfohlene

1 Ausheben ist Eml>.€TElV oder EmA€TElJ9m. Betroffen von der
Aushebung waren zunächst die jti.ngsten Altel'sklassen, emA€A€nufvWV
TUlV V€UV[lJKWV heil1st es 16, 6 und sie sind die en:[AEKTOl 19, 1 und
sonst. In krieg'el"ischen Zeiten pflegte eine Zahl von 3000 E1t[AEKTOL

zu Fuss und 800 zu Pferde präsent gehalten zu werden, XVI 87,2.
II 65,3, V 91,6, 3,2, Daraus erldärt sich die Weihinscbrift von
Olympia n, 297 01 E1t(A€KTOl TUlV 'AXl1lUlV. Aber eine Elitetruppe in
ihnen zu sehen hat nur der Ausdruck VOll Livius XXXII 25 iuuenes
delecti omnium ciuitatum verleitet,
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Annahme· eines Zusatzes von der Hand des angeblichen Heraus­
gebers mir in noch grössere Schwierigkeiten zn verwickeln
scheint, als die früher von ihm vOl'geschlagene Stl~eichung der
Worte Kal Ilupiwv im zweiten Satzglied. Welcher Anteil an
der gesamten Wehrmacht des acbaiillchen Bundes auf die
Messenier kam, lässt sich aus der vorher angeflihl'ten Stelle
wenigstens annähernd ermitteln. Zu berltcksichtigen ist dabei,
dass in dem Jahr 220, auf das sie sich bezieht, Elis dem
Bunde noch nicht angehörte, während er im Jahre 168 die
ganze Peloponnes umfasste. Weiter fragt sicb, ob untel' Mf.a­
a~vlO1 bei Polybios nur die Bürgerschaft von Messene gemeint
oder die übrigen Gemeinden der Landschaft mit einbegriffen
sind, die gleichzeitig mit der Hauptstadt neubesiedelt oder in

. ihren Wohnsitzen belasseu wurden, wie letzteres von Pausanias
für Asine und Mothone, ersteres für Korone angegeben wird.
Dass auch diese dem Volke der Mess.enier zugel:ecbnet wurden,
zeigen delphische Proxeniebeschltisse, bei Collitz GOI n. 2618
und 2619, auf denen neben einem Mf.a<1~vto<; Ei; '18wlll1c; ein
Mf.aafJvlOc; EI( 0oupia<; el·scheint. Dass sie aber in einem ge­
wissen Abhängigkeitsverhältnis zu Messene standen, beweist
die Tatsache, dass als diesem im Jahre 193 der Eintritt in
den achaiischen Bund gewährt ward, Abea, Thuria und Phal'ai
von ihm abgetrennt (ExwplaaT\a<1v) und als selbständige Bundes­
glieder eingezeichnet wurden, Polybios XXIII 17 (XXV 1), 2.
Eine frühere 'l'rennnng von Pylos und Kyparissia vou Messene
hat Niese Geschichte der griechischen und makedonischen
Staaten 11 S. 411 nachgewiesen und das Gleiche 8. 713 auch
für Korone und Mothone wahrscheinlich gemacht. für die es
durch die'Münzen (Head 431) bestätigt wird!, So ist es denn
auch die nOAlt;; TWV M€aa<1vlwv, von der die in den delphiscben
Ehrendekreten Collitz n, 2621. 2641. 2844. 2846 verdankte
Entsendung einer Söldnerscbar zur Vel'teidigung des Heilig­
tums ausgegangen ist, wie Pomtow N. Jahl'bücher f. Philologie
CLUI (1896) S. 761 gezeigt hat, gegen einen Angriff von

1 Mit Unrecht aber folgerte er III S.355 eine Rückgabe von
Thuria an Messane ums Jahr 140 daraus, dass diesem durch den
Schiedsspruch der Milesier der Denthaliadische Gau zuerkannt
wurde. Denn seine Zugehörigkeit zu Thul'ia wird nicht durch dessen
grössere Nähe bewiesen, vgl. Seeliger Messenien und der achäische
Bund (Zittau 1~97) S, 25 ff.
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Philipp V im Jahre 207 oder 206, nicht das lavo!; oder der
bUIlOe;; T, M" wie die beiden erstaufgeführten Inschriften er­
gänzt worden sind, Auch das im Jahre 220 den Messeniem
auferlegte Kontingent wird also nur Messene und die von ihm
noch abhängigen Städte zu stellen gebabt haben, und wenn
wir weiter die bekannten Äusserungen von Polybios IV 32, 3
und II 38, 3 über die überragende Volkszahl der Arkadier
und Lakedaimonier in Rechnung stellen, wel'den wir eher zu
hoch als zu niedrig greifen, wenn wir den Anteil von Messeue
an dem Gesamtaufgebot des acbaiischen Bundes auf etwa ein
Sechstel, die Zahl seiner waffenftlhigen Bürger auf höchstens
7000 SCllü,tzen, Zieben wir andrerseits in Betracht, dass von
dem zur Achtobolensteuer eingesclJätzten Gesamtvermögen ein
reicbliches };"'Unftel auf den Besitz der Fremden kam, so dürfen
wir das auf d,en einzelnen Steuerpflichtigen entfallende Durch­
scbnittsvermögen kaum auf böher als ein Sechstel Talent ver­
anschlagen.

Es bedarf nieht der Ausführung, dass die Besitzverhält·
nisse einer auf den wenn gleich besonders lohnenden Betrieb
dei' Landwirtschaft angewiesenen Landschaft und eines auf
der Höhe kommerzieller und indush'ieller Entwickelung stehen­
den Staates nur mit gmsseI' V01'sicht verglicben werden
dürfen, zumal wenn es sicb um sehr verschiedene Zeiten bandelt.
Allein nicbt ffir undenkbar kann man nacb deni, was wir für
Messene gefunden, es balten, dass im vierten Jahrhundert das
DUl'cllschnittsvcrmögen des attischen Bürgers nur ein knappes
Viertel Talent betrug. Denn soviel kommt auf den einzelnen,
wenn wir die bei der Volkszäblung unter Demetrios Pbalereus
el'mittelte Zahl von 21 000 Bürgern zugruude legen und für
die 10000 Metoiken ein Sechstel des Gesambermögens von
6000 Talenten in Abzug bringen. Kein Bedenken lässt sich
auch deI' bekannten Äusserung des Rednm's gegen Phainippos
§ 22 entnehmen, es nicht leicht von einem Vermögen von
45 Minen zu leben,. Denn dass es sich dabei um Ansprüche
an bessere Lebenshaltung handelt, zeigt ein anderes Wort des
Isaios XI 40, von einem Besitz von 46 Minen könne man
zwar leben, aber keine Leiturgien leisten. Man muss sich nur
mebr, als gewöhnlich geschieht, gegenwärtig halten, dass die Tt­

~~~aTa der Steuerpflichtigen auf Grund ihrer eigenen Schätzung
in das ()l(ilpa~~a eingeträgen wurden. Inwieweit eine Kon_
trolle dieser Selbsteinschätzung vorgesehen war, ist schwer
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zu sagen (vgl. S. 177). Dass sie jedenfalls nicht in wirksamer
Weise geordnet war, lehren zahlreiche Hinweise der Geriehts­
redner auf die viel geübte Unsitte, sicb der Leistung von
Steuem und Leitmgien dadurcb zu entziehen, dass man seinen
Grundbesitz veräusserte, um den Erlös in anderer nicht so leicht
zu kontrolliel'enderWeise nutzbar anzulegen. Übel'ans bezeichnend
ist das Wort bei [Lysias] XX 23 EEov atJTqJ T~V ouaiav &q>avij
KUTUCfT~(JUVTl ~tlb€v öf.la~ wq>EXElv E'iXETO Iliinov (JuVElbEVm Öllii~,

tV' El Kat ßOUAOITO KaKO~ dvm, Ili] eEEin U\JTqJ an' Elaq>EpOl TE
Ta~ daq>opa~ Kat AJ;]TOUPlOln. Auch in der Zeit nach Nan­
sinik'os kehren die Klagen und Beschuldigungen Übel' dies
aq>aviZElv zu häufig wieder, als dass man in ihm nl1l' einen
beliebten Advokatentrick erkennen dürfte, z. B. IsaL Xl 47.
Aiscb.I 101. Demosth. XXVIII 7. XLII 23, XLV 66. Dein. 170.
Nur aus dem Mangel an Kontrollierbal'keit des Besitzes el'klärt
sicb auch, dass die öffentliche Meinung in der Schätzung von
Einzelvermög'en sich so stark inen konnte, wie das Lysia!l in
der Rede vom Vermögen des Aristophanes mit einm' ganzen
Reihe von Beispielen belegt. Selbst dann, wenn das Vel'lnögen
in Gmndbesitz bestand, war eine Täuschung dmch falsche
Selbsteinschätzung um so weniger ausgeschlossen, als es einen
Gmndkataster in Attika ebensowenig gege~en l1at (S. 177); als
Grund- und HypothekenbUcher (Attisches Recht S. 694). Je
weniger also' das Tillnllct dem wirklich vorhandenen Besitze
genau entsprochen hat, um so weniger ist man berechtigt dem
übereinstimmenden Zeugnis des Polybios, Demostbenes und
PhiIochol'OS den Glauben zu versagen. Wenn Stahl zum Schluss
es damit zn widerlegen meint, dass nach ibm das g'esamte
attische Vermögen auch dann, wenn wir ein Sinken des heu­
tigen Kaufwerts des Geldes gegen damals auf ein Dl'ittel
annehmen, noch nicht ein Zwölftel dessen ausmache, was heute
ein einziger angehender MilIill.l'där besitze, so ist es nicht erst
nötig, zu erinnern wie Unvergleicbbares damit in Parallele
gestellt wh'd. Es genügt darauf hinzuweisen, dass in dem
Lande dm' Milliardäre, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
von dem Census Office das Durchscbnittsvermögen auf den
Kopf der Bevölkerung auf rund 5500 Mark veranschlagt wird.
Und von weiteren Schätzungen moderne)' Volksvel'mögen bei
Helfferich Soziale Kultur und Volkswohlfallrt während der
ersten 25 Regierungsjahre Kaiser Wilhelms II S. 863, die
schon Wilbelm S. 115 angezogen hat, sei nur noch da!l eine
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hervorgehoben, dass er das deutsche VolksveI'mögen auf 290
bis 320 Milliarden Mark, den Dnrchscbnittssatz fUr den Kopf
dei' Bevölkerung auf 4500-4900 Mark schätzt, dabei aber
betont, dass die Zunahme des Volksvermögens von 1875/6 bis
1910/1 sich auf etwa 50-60 Prozent stellt,

Leipzig. J, H. Lipsius.



584 Miszellen

Lesarten des Papyrus \crTOPOVcrt, XPl1 und XPW~H:'VOV wieder mit
dem Pap. Bero\. 8935 Überein, u. z. abgesehen von xpn, das
sich Dach Drerup auch im Vatic. A und Paris. TT findet, mit
ihm allein. Wie dies alles zeigt, bat der Drhebel' des Florile­
giums, von dem der Bel'liner Papyrus eine kleine Probe bietet,
einen 'verwilderten' Isokrates-Text zugl'llnde gelegt und ibn
Überdies reichlich frei behandelt.

Grösseres Interesse erregen die heiden letzten Zeilen.
Denn es kann wohl kaum zweifelhaft sein, dass hier dieselbe
E e vorliegt wie bei Stobaeus IV 34 (= fl. 98), 66, wo mit
dem cmma 'EpllOA6xou (so MA und wohl auch Photios Hs.,
<EplloAdou S) die Verse angeführt werden: t1.T€lq.UXpTO\: ()
it fit;; ß{o e;;, oub€v ~Xwv 'ltt<jTOV 'ltAiXViinH (JuVTUX(iXl\:' ~>"itl\: be
<ppevat;; itapa8apO'1JVE1' TO b€ lleAAov dKptßWe;; oibev oUbElt;; 8vaTo<;;
öma <pEpHaI . 8eot;; bE 'lta.vTat;; lv KtVbUvOlt;; 8vaTouc;; Kußepvlt. avn­
itVE€t b€ 'ltOna.Ktt;; etlTUXicut;; b€lvn TI<;; aupa. Dazu passen auch
aufs beste die Schriftzeichen, die ausseI' den angegebenen in
der letzten Zeile noch zu erkennen sind, nämlich zwischen
den beiden LÜcken der obere Querstrich eines TT, T oder r
und hinter der zweiten deutliche Spuren eiDes P oder B. Aber
leider wird die Aporie, die das Lemma bei Stohaeus gestellt
hat, auch durch den Papyrus nicht glatt gelöst: so wenig wie
Hermolochos ist ja Hermarchos und eine andere Lesung'
erscheint ausgeschlossen - als Name eines Dichters sonst be­
kannt. Es bliebe daher zu erwägen, ob die Verse nicht einer
Schrift des Epikureers Hermarchos entnommen sein könnten,
der sie olme Nennung ihres Vedassel's zitiert hätte, ein Vor­
gang, der nicht ohne Analogie wäre. Es Hesse sich auch
geltend machen, dass sie im Papyrus ebenso in Verbindung
mit Prosaiker-SteUen auftl'eten wie bei Stobaeus, bei dem sie
geradezu als PI'osa behandelt sind. Freilich zu einer einwand­
freien Lösung des Problems führt auch dieser Weg nicht.

Bonn, A. Brin kmann.

Berichtigung
Auf S. 181 oben Z.3 v. u. muss es heissen <beim Ein­

tritt in den hellenischen Bund im Jahre 220 sei den Messeniern
von den Achaiem - aufgegeben.' Dass in den aehaiischen
Bund Messene ßI'st weit spätß1' aufgenommen wurde, ist S, 183
M. gesag·t, ,"vo 193 fitr 191 verdruckt ist.

J. H. Lipsi uso

Verantwortlichel' Redal\teur: i. V. Wilhelm Knauss in Bonn
(1. Mai 1917).




